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Nach dem Kauf einer gebrauchten Immobilie kommt es oftmals zum Streit, weil 
der Käufer nachträglich feststellt, dass diese Baumängel aufweist, die bei der Be-
sichtigung nicht erkennbar waren, z. B. Hausbockbefall, Asbestbelastung, Durch-
feuchtung der Wände, Dachundichtigkeit oder statische Mängel. Zwar wird die 
Gewährleistung beim Verkauf von Altbauten und Altbauwohnungen in der Re-
gel ausgeschlossen. Trotzdem kommt eine Haftung des Verkäufers für verdeck-
te Baumängel unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht, die nachfolgend 
kurz erläutert werden sollen.
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Bei verdeckten Baumängeln kann sich der Ver-
käufer dann nicht auf einen im Kaufvertrag ver-
einbarten Gewährleistungsausschluss berufen, 
wenn er dem Käufer den Mangel arglistig ver-
schwiegen oder das Nichtvorliegen des Mangels 
vertraglich garantiert hatte. Um späteren Streit 
zu vermeiden, sollte der Verkäufer den Käufer 
daher auf jeden nicht völlig unbedeutenden 
Mangel und Mangelverdacht hinweisen, Fragen 
des Käufers wahrheitsgemäß beantworten und 
Hinweise bzw. Antworten auch schriftlich doku-
mentieren. Dem Käufer ist zu raten, bei fehlen-
der eigener Sachkunde einen Bausachverständi-
gen hinzuzuziehen, um vorhandene Baumängel 
bereits vor dem Kauf aufzudecken und bei der 
Vertragsverhandlung zu berücksichtigen. Dies 
schaff t Rechtssicherheit und nutzt im Ergebnis 
beiden Vertragsparteien.

UNWIRKSAMKEIT
DES GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSSES
In den meisten Fällen erfolgt der Verkauf gebrauchter Immo-
bilien unter Verwendung der Klauseln „gekauft wie besehen“ 
oder „wie es steht und liegt“. Werden diese mit einem ausdrück-
lichen Ausschluss der Gewährleistung für Sach- und Rechts-
mängel verbunden, sind hiervon auch verborgene Mängel 
erfasst. Anders als beim Erwerb eines Neubaus oder eines von 
Grund auf sanierten Altbaus ist ein solcher umfassender Ge-
währleistungsausschluss bei gebrauchten Immobilien ohne 
Weiteres zulässig. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, 
dass der Käufer beim Auftreten verdeckter Mängel in keinem 
Fall Rechte gegen den Verkäufer geltend machen kann. Auf 
den Gewährleistungsausschluss kann sich der Verkäufer näm-
lich dann nicht berufen, wenn er dem Käufer einen für die 
Kaufentscheidung relevanten Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine tatsächlich nicht vorhandene Beschaff enheit der Im-
mobilie garantiert hat. Kann der Käufer dies beweisen, stehen 
ihm in Anbetracht des Mangels bzw. der nicht vorhandenen 
Beschaff enheit die vollen Gewährleistungsansprüche zu, d. h., 
er kann Nacherfüllung verlangen, vom Kaufvertrag zurücktre-
ten, den Kaufpreis mindern und/oder Schadensersatz fordern.

ARGLISTIGES VERSCHWEIGEN
EINES MANGELS
Anders als der Begriff  „Arglist“ vermuten lässt, liegt ein arglisti-
ges Verschweigen nicht nur vor, wenn dem Verkäufer der Man-
gel bei Beurkundung des Kaufvertrages tatsächlich bekannt 
war, sondern auch, wenn er sein Vorhandensein nur für mög-
lich hielt. So ist ein Verkäufer z. B. verpfl ichtet, den Käufer sogar 
ungefragt auf die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden hinzuwei-
sen, wenn er den Verdacht hat, dass das Gebäude mangelhaft 
abgedichtet ist. Erst recht darf der Verkäufer bei der Frage des 
Käufers nach den Ursachen für Feuchtigkeitsfl ecken keine ver-
harmlosenden Antworten geben; gegebenenfalls muss er dar-
auf hinweisen, dass er die Ursachen nicht kennt. 
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FAZIT

Dr. Enno Engbers

Die Beweislast dafür, dass der Verkäufer den Mangel nicht of-
fengelegt hat, obwohl er ihn bei Abschluss des Kaufvertrages 
kannte oder zumindest einen Mangelverdacht hatte, liegt 
beim Käufer. Ob dieser Beweis vom Käufer geführt werden 
kann, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Ein Indiz für 
die Kenntnis des Verkäufers können Vertuschungsmaßnahmen 
sein, z. B. das Kaschieren einer feuchten Wand durch Rigipsplat-
ten. Nicht selten kann der Käufer auch beweisen, dass der Ver-
käufer vor dem Verkauf (erfolglose) Mangelbeseitigungsver-
suche unternommen hatte. Gelingt ihm der Nachweis, muss 
wiederum der Verkäufer beweisen, dass der Mangel dem Käu-
fer gezielt off engelegt wurde oder so off ensichtlich war, dass 
ihn der Käufer bei der Besichtigung erkennen musste. 

NICHTVORLIEGEN
EINER GARANTIERTEN BESCHAFFENHEIT
Der Verkäufer kann sich auch dann nicht auf einen Gewähr-
leistungsausschluss berufen, wenn eine dem Käufer garantier-
te Beschaff enheit der Immobilie, z. B. Asbestfreiheit oder eine 
bestimmte Wohnfl äche, tatsächlich nicht vorliegt. Damit soll 
verhindert werden, dass eine vom Verkäufer akzeptierte ver-
schuldensunabhängige Haftung für eine bestimmte Beschaf-
fenheit im selben Atemzug durch einen pauschalen Haftungs-
ausschluss, möglicherweise an anderer Stelle im Kaufvertrag, 
wieder zurückgenommen wird. Allerdings werden Garantien 
für gebrauchte Immobilien in der Praxis ohnehin selten ab-
gegeben. Bloße Angaben im Exposé fallen in der Regel nicht 
hierunter.

STREIFZUG IMMOBILIEN MÜNCHEN


